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Verhandlungen gescheitert
Die Verhandlungen zur Weiterentwicklung 
der Pflegenoten sind gescheitert. Experten 
wie der Patientenbeauftragte Wolfgang 
Zöller fordern nun eine politische Lösung.

 . Seite 3 und 5

Leere Betten in teureren Heimen
Ein Trend greift immer weiter um sich: Sozial-
ämter wollen pflegebedürftige Menschen nur 
noch in günstige Heime  ziehen lassen. Teureren 
Einrichtungen droht ein hoher Leerstand.

 . Seite 7

Projekt Gastfamilien erfolgreich
Gastfamilien statt Pflegeheim: So lautet die Devise 
eines Projektes der Bezirkskliniken Schwaben für 
ältere psychisch kranke Menschen. Nach vier Jah-
ren geht es jetzt in die Regelfinanzierung über.

 . Seite 11

Von Sascha Iffland, Rechtsanwalt

Im November 2009 hat das Lan-
dessozialgericht Hessen entschie-
den, dass für Verträge der Häusli-
chen Krankenpflege die Bindung 
an die Grundlohnsummensteige-
rung nicht gelten muss – und eine 
höhere Steigerungsrate durchaus 
gerechtfertigt sein kann. Diese 
Entscheidung hat jetzt das Bun-
dessozialgericht in einem Urteil 
vom 25. November bestätigt. Zu-
dem stärkten die Richter die Stel-
lung der Schiedsperson.

Kassel/Darmstadt. Preisverhand-
lungen zur Häuslichen Kranken-
pflege nach § 132a SGB V stoßen 
immer wieder an Grenzen. Unter 
Berufung auf den Grundsatz der 
Beitragsstabilität (§ 71 Abs. 1 und 2 
SGB V) verweisen die Krankenkas-
sen regelmäßig auf die jeweilige 
Grundlohnsummensteigerung als 
Obergrenze des Verhandlungs-
spielraums. Dies ist aus zwei Grün-
den problematisch: Zum einen 
wird auf ein in der Vergangenheit 
gefundenes Vergütungssystem auf-
gesetzt. Der Ausgleich von struk-
turellen Fehlern, sachlich nicht 
gerechtfertigten Differenzierungen 
oder regional erheblichen Preisun-
terschieden wird vermieden. Zum 

anderen bildet die Grundlohnsum-
mensteigerung nicht die tatsächli-
che Entwicklung der Personalkos-
ten ab und führt Pflegedienste in 
ein strukturelles Defizit.

Um die Verhandlungsparität 
zu stärken, hatte der Gesetzge-
ber im Jahr 2004 die Konfliktlö-
sung durch eine Schiedsperson 
ins Gesetz eingefügt. Die nähere 
Ausgestaltung überließ er den 
Vertragsparteien, zumeist die 

Verbände auf Landesebene. Doch 
die Auseinandersetzungen waren 
damit keineswegs beendet: Erste 
Schiedssprüche und Klageverfah-
ren folgten. Viel Beachtung fand 
eine Entscheidung des Landesso-
zialgerichtes Hessen vom 26. No-
vember 2009 (L 8 KR 325/07): Die 
Richter stellten in den Entschei-
dungsgründen fest, dass die Bin-
dung an die Grundlohnsummen-
steigerung nach § 71 Abs. 2 SGB V 

nicht für Verträge der Häuslichen 
Krankenpflege nach § 132a SGB V 
gelte und eine Steigerung der Prei-
se um 5,98 Prozent nicht zu bean-
standen sei. Die Beitragsstabilität 
sei durch eine Erhöhung der Ver-
gütung der Häuslichen Kranken-
pflege jedenfalls nicht gefährdet, 
da diese in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung lediglich ein Vo-
lumen von insgesamt 1,5 Prozent 
ausmache. Diese Entscheidung 

Bundessozialgerichtsurteil zur Vergütung in der Häuslichen Krankenpflege

Mehr Spielraum für Pflegedienste

Berlin (ul). Im Laufe des kommen-
den Jahres werden die Medizini-
schen Dienste der Krankenversi-
cherung (MDK) eine systematische 
Qualitätssicherung für ihre Quali-
tätsprüfungen in ambulanten Pfle-
gediensten und Heimen einführen. 
Das kündigte Jürgen Brüggemann, 
Fachgebietsleiter Qualitätsma-
nagement beim Medizinischen 
Dienst des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen (MDS), beim 
7. Forum zur Weiterentwicklung 
der Pflege und Pflegeversicherung 
der contec GmbH in Berlin an. Der 
GKV-Spitzenverband werde 2011 
dazu eine Richtlinie nach § 53a 

SGB XI erlassen. Brüggemann: 
„Die MDK-Gemeinschaft über-
prüft damit konsequent ihre eige-
ne Arbeit, um Zweifel am einheit-
lichen Vorgehen der MDKen in den 
Ländern bei Prüfungen und an der 
Aussagekraft der Berichte ausräu-
men zu helfen.“

Erste Pläne sehen eine wech-
selseitige Auditierung von Quali-
tätsprüfungen der Medizinischen 
Dienste der Länder untereinander 
vor. MDK-Auditoren aus anderen 
Bundesländern sollen dabei an 
Prüfungen teilnehmen, die nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählt 
werden. Zudem soll es Kunden-

befragungen zur MDK-Arbeit so-
wie Plausibilitätsprüfungen zu 
den Qualitätsberichten geben, 
so MDS-Sprecherin Christiane 
Grote. In einer Pilotstudie sei die 
systematische Qualitätssicherung 
bereits erprobt worden.

Zu den viel diskutierten Transpa-
renzberichten sieht Brüggemann 
keine Alternative: „Im Sinne der 
Pflegebedürftigen brauchen wir 
jetzt eine stärkere Gewichtung von 
besonders pflegerelevanten Berei-
chen wie Flüssigkeitsversorgung, 
Ernährungszustand und Vermei-
dung von Druckgeschwüren bei 
der Bereichs- und Gesamtnote.“ //

GKV und MDS planen 2011 eine systematische Qualitätssicherung

Wie gut sind die MDK-Qualitätsprüfungen?

ÜBERBLICK

Nachrichten
Neuer Freiwilligendienst
Bundesfamilienministerin 
Schröder hat den Gesetz-
entwurf zum Bundesfreiwil-
ligendienst vorgestellt, der 
den bisherigen Zivildienst 
ersetzen soll. Die Details zu 
den neuen Regelungen.

Seite 4

Hospizgespräch in Aachen
Wie ist der aktuelle Stand zur  
flächendeckenden Umset-
zung der Palliativversorgung 
schwerstkranker Menschen? 
Die Servicestelle Hospiz für die 
StädteRegion Aachen hat sich 
dieser Frage beim 82. Hospiz-
gespräch angenommen.

Seite 5

Heime
Clownstherapie im Heim
Seit fünf Jahren besuchen Ge-
sundheitsclowns des Clowns 
und Clowns e. V. Menschen 
mit Demenz in vier Senioren- 
und Pflegeheimen in Leipzig 
und Umgebung. Neben den 
Bewohnern profitieren Mitar-
beiter und Heimträger. 

Seite 8

Ambulante Dienste
Betriebsvergleich
Wie erfolgreich ist mein 
Pflegedienst im Vergleich zu 
den Mitbewerbern? Rund 60 
Pflegeunternehmer nahmen 
am 1. Pflegedienst-Betriebs-
vergleich NRW in Köln teil, 
um Antworten auf Fragen wie 
diese zu finden. 
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Markt
Niedrigpflegebett
Mit einem Niedrigpflegebett 
lassen sich Stürze und ihre 
Folgen minimieren. Insbe-
sondere bei aktiven Patienten 
wird so die Sicherheit in der 
Schlafphase erhöht. 

Seite 16

Kontakt zur Redaktion
Anregungen, Lob oder 
Kritik? Wir freuen uns über 
Ihre Nachricht: Tel. (05 11) 
9 91 01 40; E-Mail:  
carekonkret@vincentz.net
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Heute wissen, 

was morgen zu tun ist.

6. und 7. Dezember 2010 in Berlin
www.ah-jahresgespräche.de
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Sascha Iffland, Rechtsanwalt und Mitinhaber der Kanzlei Iffland & Wischnewski in Darmstadt. Foto: Archiv

» Die Stärkung der  
Schiedsperson eröffnet  

der ambulanten Pflege neue 
Möglichkeiten in den  

Verhandlungen. «
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hat das Bundessozialgericht (BSG) 
mit Urteil vom 25. November 2010 
(B 3 KR 1/10 R) nun bestätigt. 

Der Beurteilungsmaßstab, an 
dem Schiedssprüche nach § 132a 
SGB V zu messen sind, richte sich 
nicht alleine nach §§ 317, 319 BGB. 
Da hier ein öffentlich-rechtliches 
Vertragsverhältnis betroffen sei, 
müsse man vielmehr folgendes 
Prüfungsschema anwenden, so 
die Richter des dritten Senats:

1. Verletzt der Schiedsspruch •	
zwingendes Recht?
2. Wurden wesentliche Verfah-•	
rensgrundsätze (faires Verfah-
ren, rechtliches Gehör usw.) 
beachtet?
3. Hat die Schiedsperson den •	
ihr eingeräumten Beurteilungs-
spielraum eingehalten?

Unter Anwendung dieser Kri-
terien sei der Schiedsspruch nicht 
zu beanstanden. Die Schiedsper-
son könne bei auf Verbandsebene 
abgeschlossenen Vergütungsver-
einbarungen die Grundlohnsum-
mensteigerungen mehrerer Jahre 
aufaddieren. Bei Vergütungsverein-
barungen für einzelne Pflegediens-
te seien hingegen jene Grundsätze 
entsprechend anzuwenden, die 
das Gericht für die Pflegesatzver-

einbarungen im Bereich des SGB 
XI entwickelt hat (vgl. BSG, Ur-
teil vom 17. Dezember 2009, B 3 
P 3/08 R): 1. Plausibilität, 2. Wirt-
schaftliche Angemessenheit. Ob 
die Grundlohnsummensteigerung 
für die Vergütung der Häuslichen 
Krankenpflege überhaupt von Be-
deutung ist, hat das Gericht in der 
mündlichen Urteilsverkündung 
noch offen gelassen. Hier wird 
man die schriftlichen Entschei-
dungsgründe abwarten müssen.

Das BSG stellte am Rande klar, 
dass es sich bei der Schiedsperson 
nach § 132a Abs. 2 SGB V nicht um 
eine Behörde und bei dem von ihr 
gefundenen Schiedsspruch nicht 
um einen Verwaltungsakt han-
delt. Die Schiedsperson ist viel-
mehr „Vertragshelfer“. Sie kann 
selbst nicht verklagt werden und 
muss damit auch keine Kosten-
last fürchten. Will eine Partei des 
Schiedsverfahrens den Schieds-
spruch gerichtlich angreifen, so 
hat sie die Klage gegen die andere 
Partei zu richten.

Mit diesem Urteil setzt das Bun-
dessozialgericht einen weiteren 
Eckpunkt zur Ermittlung der Ver-
gütungen ambulanter Pflegediens-
te: Mit Urteil vom 29. Oktober 2009 
hatte der dritte Senat bereits fest-

gelegt, unter welchen Vorausset-
zungen ein Vergütungskatalog im 
SGB XI neu definiert werden kann 
und wie weit insofern der Entschei-
dungsspielraum der Schiedsstel-
le reicht. Am 17. Dezember 2009 
stellte das Gericht klar, dass die 
für den stationären Bereich ge-
fundenen Kriterien zur Ermittlung 
der leistungsgerechten Vergütung 
auch für den ambulanten Bereich 
des SGB XI gelten und gab den 
Schiedsstellen wichtige Hinwei-
se zur Ermittlung der Beteiligten 
eines ambulanten Schiedsverfah-
rens. Die nunmehr ergangene Ent-
scheidung stärkt die ehrenamtlich 
tätigen Schiedspersonen nach 
§ 132a Abs. 2 SGB V und damit 
auch die Verhandlungsparität. Die 
Schiedspersonen erhalten einen 
weiten Ermessensspielraum und 
müssen nicht mehr befürchten, 
nach einem Schiedsspruch in ein 
langwieriges und kostenintensives 
Klageverfahren gezogen werden.  //
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Mainz. Die Liga der Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspfle-
ge und der Bundesverband priva-
ter Anbieter sozialer Dienste (bpa) 
haben gemeinsam die Pflegege-
sellschaft Rheinland-Pfalz e. V. 
gegründet. Der Verein versteht 
sich als Arbeitsgemeinschaft, der 
neben dem bpa Mitglieder der 
Liga der freien Wohlfahrtspflege, 
etwa die Arbeiterwohlfahrt, die 
Caritas, die Diakonie, der Deut-
sche Paritätische Wohlfahrts-
verband und das Deutsche Rote 
Kreuz angehören. Sie vertreten 
gemeinsam die ambulante, teil-
stationäre und stationäre Pflege 
in Rheinland-Pfalz.

Die Pflegegesellschaft hat 
sich unter anderem das Ziel ge-
setzt, gemeinsam Perspektiven 
zur Zukunft der pflegerischen 
Versorgung zu entwickeln und 
umzusetzen, die Förderung der 
pflegerischen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung zu stärken und ab-
gestimmt die Interessen der Ein-

richtungen gegenüber der Politik 
zu vertreten.

„Wir wollen der Pflege in Rhein-
land-Pfalz eine stärker hörbare 
Stimme geben und die Interessen 
aller Akteure konstruktiv bündeln. 
Ich empfinde es als äußerst sinn-
voll, der Landespolitik nun einen 
Ansprechpartner, der die Interes-
sen aller Trägergruppen vertritt, 
benennen zu können“, sagt Sol-
veigh Schneider vom Diakonischen 
Werk der Evangelischen Kirche der 
Pfalz, eine von zwei Vorsitzenden 
der Pflegegesellschaft.

„Von Mainz möchten wir ein 
Signal Richtung Berlin aussen-
den und eine Vorreiterrolle ein-
nehmen. Ich wünsche mir, dass 
sich auch auf der Bundesebene 
die gesamte Pflegewirtschaft 
stärker vernetzt und ihrer ge-
wichtigen Rolle für die Zukunft 
Deutschlands Ausdruck verleiht“, 
so Bernd Meurer, bpa-Präsident  
und weiterer Vorsitzender der 
Pflegegesellschaft. //

Ungewöhnliche Liaison in Rheinland-Pfalz

Freie Wohlfahrtspflege und bpa 
gründen Pflegegesellschaft

Hamburg. In der Albertinen-
Schule in Hamburg-Schnelsen 
wurden jetzt die Absolventen des 
ersten Kurses einer verkürzten 
Pflegeausbildung für Migranten 
im Beisein von Doris Röckendorf, 
Referatsleiterin Fachberufe im 
Gesundheitswesen der Hambur-
ger Gesundheitsbehörde, feierlich 
verabschiedet. Insgesamt zwölf 
Frauen aus neun Nationen, dar-
unter Philippinen, Mongolei, Tür-
kei, Polen und Russland, haben 
den Abschluss „Gesundheits- und 
Krankenpflege, generalisiert” er-
worben. In ihren Heimatländern 
hatten sie bereits eine Pflegeausbil-
dung abgeschlossen, die allerdings 

in Deutschland nicht anerkannt 
wird. Der jetzt erlangte Abschluss 
befähigt die Absolventinnen zur 
Arbeit in der Krankenpflege, der 
Kinderkrankenpflege sowie in der 
Altenpflege in Deutschland. 

Aufgrund ihrer Vorbildung als 
Pflegekräfte konnten die Teilneh-
merinnen eine verkürzte Ausbil-
dung von 22,5 Monaten in Teilzeit 
beginnen. Insgesamt 22 Personen 
hatten den Kurs im Jahr 2008 be-
gonnen, davon meldeten sich 18 
zur Prüfung an. Sechs Teilneh-
mende müssen in Teilbereichen 
nachgeprüft werden. Der zweite 
Kurs mit 26 Teilnehmern hat be-
reits im August 2010 begonnen. 

Teilnahmebedingungen sind eine 
abgeschlossene Ausbildung als 
Krankenpflegekraft oder Heb-
amme im Herkunftsland, gute 
Deutschkenntnisse (mindestens 
B2–Niveau) und der Nachweis 
über eine mindestens dreiwöchige 
Pflegeerfahrung in Deutschland 
(Praktikum). 

Dr. Stefan Stiegler, Vorstand 
des Albertinen-Diakoniewerks: 
„Diese Ausbildung ist ein Gewinn 
für alle Seiten: Die verkürzte Pfle-
geausbildung eröffnet diesen Pfle-
gekräften aus dem Ausland die 
Möglichkeit, auf der Grundlage 
ihres erlernten Berufes nun auch 
in Deutschland einen Arbeitsplatz 
zu finden. Zum anderen ist diese 
Ausbildung ein wichtiger Beitrag, 
dem zunehmenden Mangel an 
Pflegekräften in Deutschland ent-
gegenzuwirken.“ //

Verkürzte Ausbildung für Migranten in Hamburg

„Ein Gewinn für alle Seiten“

Berlin. Der Deutsche Berufsver-
band für Pflegeberufe (DBfK) 
schreibt die zunehmende Sensibili-
sierung maßgeblicher Politiker für 
die Situation in der Pflege dem ho-
hen öffentlichen Druck durch die 
Aktion „Gelbe Karte“ zu. „Bereits 
wenige Tage nach Start der Kam-
pagne hat Bundesgesundheits-
minister Rösler die Arbeitsbedin-
gungen deutscher Pflegefachkräfte 
zusätzlich auf die Agenda eines Ex-
pertengesprächs am 7. Dezember 
gesetzt“, sagt DBfK-Präsidentin 
Gudrun Gille. „Aus dem Bundes-
kanzleramt kam ein Schreiben, die 
Regierungskoalition habe sich ent-
schlossen, die ‚Rahmenbedingun-

gen für Pflegende‘ zu überprüfen. 
All dies zeigt, dass die Botschaft 
der Gelben Karte auf Seiten der 
Bundesregierung angekommen 
ist“, so Gille. Bislang hätten be-
reits etwa 40 000 Personen online 
und Unzählige mehr auf dem Post-
weg signalisiert, wie „unerträglich 
die heutigen Rahmenbedingungen 
in der Pflege für alle Betroffenen 
sind. Die Regierung ist damit zum 
Handeln aufgefordert.“

Die Kampagne des DBfK ist seit 
dem 30. November beendet. Ziel 
war es, die Bundesregierung auf die 
nach Meinung des DBfK „verfehlte 
Gesundheits- und Pflegepolitik“ 
aufmerksam zu machen. //

Öffentlicher Druck zwingt Politiker zum Handeln

DBfK: Gelbe Karte war voller Erfolg


